Stadtverordnetenversammlung
Wittstock/Dosse

Beschlussvorlage

Federflihrend: ~ Ordnungsamt

Wittstock/Dosse, 13.02.2025

Vorlage-Nr..  BV/084/2025

Status: offentlich
Wahl der Schiedsperson
Gremium Datum Zustandig
Ordnungsausschuss 13.02.2025 Vorberatung
Hauptausschuss 26.02.2025 Vorberatung
Stadtverordnetenversammiung 11.03.2025 Beschlussfassung

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Wittstock/Dosse wahlt Herrn Reiner Wolgem zum

Schiedsmann.

gez. Dr. Wacker
Blrgermeister



Gesetzliche Grundlagen:

o Gesetz zur Regelung der aulRergerichtlichen Streitbeilegung durch Schiedsstellen und anerkannte
Gutestellen im Land Brandenburg (Brandenburgisches Schiedsstellen- und Gutestellengesetz -
BbgSchGG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Dezember 2022 (GVBI. 1/22 Nr. 31),

o 8§ 39, 40 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 05. Marz 2024
(GVBI. /24 Nr. 10)

Sachverhalt:

Zur Durchfihrung des Schlichtungsverfahrens Uber streitige Rechtsangelegenheiten ist jede Gemeinde
verpflichtet, eine Schiedsstelle einzurichten und zu unterhalten. Die Aufgaben der Schiedsstelle werden
von Schiedspersonen wahrgenommen. Diese sind ehrenamtlich tatig. Flr jede Schiedsperson ist eine
stellvertretende Schiedsperson zu bestellen. Das Ehrenamt der Schiedsperson kann von Blirgerinnen
oder Birgern Ubernommen werden die das 25. Lebensjahr vollendet und die Fahigkeit zur Bekleidung
offentlicher Amter haben, nicht unter Betreuung mit Einwilligungsvorbehalt stehen und im Bereich der
Schiedsstelle wohnen.

Zur Vermeidung gerichtlicher Auseinandersetzungen besteht die Aufgabe der Schiedspersonen darin,
festgefahrene Konfliktsituationen und verhartete Fronten durch Verhandlungsgeschick aufzubrechen und
dadurch kleinere Meinungsverschiedenheiten und Streitigkeiten zivilrechtlicher und strafrechtlicher Art zu
schlichten und durch Abschluss eines entsprechend zu protokollierenden Vergleichs zu beenden. Die
Schiedspersonen werden in vielfaltigen Bereichen tatig, z.B. in Nachbarschaftsstreitigkeiten bei der
Beachtung der Hausordnung, bei Schmerzensgeld und sonstigen Schadensersatzanspriichen, aber auch
in Fallen leichter Korperverletzung, des Hausfriedensbruchs, der Beleidigung oder der
Sachbeschadigung.

Spezielle Vorkenntnisse fur dieses Amt sind nicht erforderlich. Mitzubringen sind aber:
¢ gesunde Menschenkenntnisse und ein offenes Ohr fiir die Probleme der Menschen,
e eine gewisse Lebenserfahrung und ein hohes Maf} an menschlichem Einflihlungsvermogen,
e Geschick an und in der Verhandlungsfihrung,
o die Fahigkeit zur Abfassung von schriftlichen Protokollen und Vergleichen sowie
o die Bereitschaft an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen teilzunehmen.

Die Schiedspersonen werden von der Stadtverordnetenversammlung flr flnf Jahre gewahit. Die
gewahlten Schiedspersonen bediirfen der Bestatigung durch den Direktor des Amtsgerichts, in dessen
Bereich die Schiedsstelle ihren Sitz hat (Amtsgericht Neuruppin). Sie werden vom Direktor des
Amtsgerichts in ihr Amt berufen und verpflichtet, inre Aufgaben gewissenhaft und unparteiisch zu erftillen.
Die Schiedspersonen unterstehen unmittelbar der Aufsicht des Direktors des Amtsgerichts.

Die Amtszeit der aktuellen Schiedsperson istim September 2024 abgelaufen. Die ehrenamtliche Téatigkeit

als Schiedsperson wurde mehrfach ausgeschrieben. Unter dem 04. Januar 2025 bewarb sich Herr Reiner
Wolgem per E-Mail als Schiedsperson. Herr Wolgem erflillt alle Anforderungen an eine Schiedsperson.
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Finanzielle Auswirkungen:
Keine finanziellen Auswirkungen

Anlagen
keine

Seite 3von 3



	Beratungsfolge
	Beschlußvorschlag
	SMC_BM_VOTEXT5
	Sachverhalt
	FAuswirkung
	Anlage

